
Gemeinde Rielasingen-Worblingen 

 

I. Öffentliche Bekanntgabe 
 
A) Wasserversorgungsbetrieb 

 

Feststellung des Jahresabschlusses des Wasserversorgungsbetriebs der  
Gemeinde Rielasingen-Worblingen für das Wirtschaftsjahr 2019  
(vom 01.01.2019 bis 31.12.2019) 

 
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 13.10.2021 den  
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt: 
  
 1.        Feststellung des Jahresabschlusses nach Anlage 9 zu § 12 EigBVO  

1.1.  Bilanzsumme                                                 

    

1.1.1   davon entfallen auf der Aktivseite auf 

           - das Anlagevermögen 

           - das Umlaufvermögen 

 
1.1.2   davon entfallen auf der Passivseite auf 

           - das Eigenkapital 

           - die empfangenen Ertragszuschüsse 

           - Rückstellungen 

           - die Verbindlichkeiten 

 
1.2       Jahresgewinn 

 
1.2.1    Summe der Erträge 

 
1.2.2    Summe der Aufwendungen 

 
2.       Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlusts 

 
2.1       bei einem Jahresgewinn 

 
            a) zur Tilgung des Verlustvortrags 

            b) auf neue Rechnung vorzutragen 

 
3.       Entlastung der Betriebsleitung 

 
            Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt (§ 16 Abs. 3 EigBG) 

  

 
 
  
  
 
 

2.303.979,02 EUR 

 

 

1.842.195,40 EUR 

461.783,62 EUR 

 

 

792.296,28 EUR 

333.197,27 EUR 

12.658,95 EUR 

1.165.826,52 EUR 

 

69.945,98 EUR 

 

1.068.259,50 EUR 

 

998.313,52 EUR 
 

 

 

 

1.746.320,96 EUR 

562.084,11 EUR 

 

 

722.350,30 EUR 

348.355,88 EUR 

13.888,85 EUR 

1.223.810,04 EUR 

 

16.521,58 EUR 

 

1.002.411,38 EUR 

 

985.889,80 EUR 
 

2.308.405,07 EUR 

 

 

0,00 EUR 

69.945,98 EUR 
 



 

B) Abwasserentsorgungsbetrieb       
       
Feststellung des Jahresabschlusses des Abwasserentsorgungsbetriebs der  
Gemeinde Rielasingen-Worblingen für das Wirtschaftsjahr 2019 
(vom 01.01.2019 bis 31.12.2019)       
       
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 13.10.2021 den        
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:       
       
1. Feststellung des Jahresabschlusses nach Anlage 9 zu § 12 EigBVO      
       
1.1. Bilanzsumme      
       
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf      
 - das Anlagevermögen      
 - das Umlaufvermögen      
       
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf      
 - das Eigenkapital      
 - die empfangenen Ertragszuschüsse      
 - die sonstigen Rückstellungen 
           - die Verbindlichkeiten            
 

1.2 Jahresgewinn      
       

1.2.1 Summe der Erträge      
       

1.2.2 Summe der Aufwendungen      
       
       
2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlusts      
       
2.1 bei einem Jahresgewinn      
       
 a) zur Tilgung des Verlustvortrages      
 b) auf neue Rechnung vorzutragen      
   
      
3. Entlastung der Betriebsleitung      
       
 Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt (§ 16 Abs. 3 EigBG)      
       
 
 
Die Jahresabschlüsse 2019 mit Lageberichten liegen in der Zeit von Donnerstag,  
dem 21.10.2021 bis einschließlich Freitag, dem 29.10.2021 im Rathaus Zimmer 4  
(Eigenbetriebe) während der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus.       
       
       
Rielasingen-Worblingen, den 14.10.2021       
 
Baumert, Bürgermeister  

5.019.786,32 EUR .167.503,84 EUR 

  
4.076.517,86 EUR .281.880,15 EUR 

943.268,46 EUR 885.623,33 EUR 

  
1.891.504,15 EUR 1.715.787,15 EUR 

1.454.695,48 EUR 1.738.727,01 EUR 
469.049,00 EUR 337.050,00 EUR 

1.204.537,69 EUR 1.375.939,68 EUR 

  
64.399,06 EUR -98.968,12 EUR 

  
1.772.352,75 EUR 1.517.944,31 EUR 

  
1.707.953,69 EUR 1.616.912,43 EUR 

 

5.558.480,46 EUR 

 
4.881.179,76 EUR 

677.300,70 EUR 

 
1.643.036,25 EUR 

2.561.868,71 EUR 

332.363,00 EUR 

1.021.212,50 EUR 

 
98.163,46 EUR 

 
1.553.878,39 EUR 

 
1.455.714,93 EUR 

 

5.558.480,46 EUR 

 
4.881.179,76 EUR 

677.300,70 EUR 

 
1.643.036,25 EUR 

2.561.868,71 EUR 

 

 

0,00 EUR 

64.399,06 EUR 
 




